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RS OGH 1961/6/27 9Os159/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1961

Norm

StVO §20 Abs1 ID

Rechtssatz

Eine Geschwindigkeit von einhundert km/h ist auf einer Vorrangstraße an einer nicht völlig übersichtlichen

Straßeneinmündung jedenfalls dann zu hoch, wenn ein im Nachrang be7ndlicher Verkehrsteilnehmer herannaht und

gleichzeitig Gegenverkehr herrscht.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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